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§ 8a K-LAuszG

K-LAuszG - Karntner Landes-Auszeichnungsgesetz, K-LAuszG

@ Bericksichtigter Stand der Gesetzgebung: 11.01.2025

(1) Vorschlage zur Verleihung einer Auszeichnung gemalk8 1 Abs. 2 lit. a bis c kann jede zum Landtag wahlberechtigte

Person - auRer die zu ehrende Person selbst - erstatten.

(2) Unbeschadet der Abs. 3 bis 7 sind fiir Auszeichnungen gemaR§ 1 Abs. 2 lit. d bis g samtliche Mitglieder der Karntner

Landesregierung vorschlagsberechtigt.

(3) Vorschlage zur Verleihung des Karntner Lorbeers fur ehrenamtliche Tatigkeit konnen durch ehrenamtliche

Organisationen erstattet werden.

(4) Vorschlage zur Verleihung der Karntner Medaille fiir Verdienste im Feuerwehrwesen kénnen durch
1. Gemeinden,

2. Bezirksverwaltungsbehorden,

3. den Landesfeuerwehrverband oder

4. den Landesverband einer Rettungsorganisation

erstattet

werden.

(5) Vorschlage zur Verleihung der Karntner Katastropheneinsatzmedaille kdnnen durch
1. Gemeinden,

2. Bezirksverwaltungsbehorden,

3. Einsatzorganisationen oder

4. den fir Angelegenheiten der Landesverteidigung zustandigen Bundesminister

erstattet

werden.

(6) Vorschlage zur Verleihung einer Sportleistungsmedaille kdnnen durch Sportvereine, Fachverbande und

Dachverbande erstattet werden.

(7) Vorschlage zur Verleihung eines Sportverdienstzeichens kénnen durch Fachverbande und Dachverbande erstattet

werden.

(8) Samtliche Verleihungsvorschlage sind zu begriinden und schriftlich bei der Landesregierung einzubringen.


file:///
https://www.jusline.at/gesetz/k-lauszg/paragraf/1
https://www.jusline.at/gesetz/k-lauszg/paragraf/1

In Kraft seit 20.02.2019 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///

	§ 8a K-LAuszG
	K-LAuszG - Kärntner Landes-Auszeichnungsgesetz, K-LAuszG


